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„Die deutsche Entwicklungspolitik trägt dazu 

bei, weltweit Armut zu bekämpfen, Frieden zu 

sichern und Demokratie zu verwirklichen, die 

Globalisierung gerecht zu gestalten und die Um-

welt zu schützen. In dieser Verantwortung orien-

tiert sich das BMZ am Leitbild einer global nach-

haltigen Entwicklung, die sich gleichermaßen in 

wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, politischer 

Stabilität, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer 

Tragfähigkeit ausdrückt. 

Wir unterstützen aktiv die neue globale Partner-

schaft zwischen Industrie- und Entwicklungslän-

dern. Die Millenniumserklärung der Vereinten 

Nationen und die Millenniumsentwicklungsziele 

[…] bilden den programmatischen Rahmen der 

deutschen Entwicklungspolitik. Wir arbeiten an 

der Umsetzung der Verpflichtungen der Bundes-

regierung, Qualität und Wirkung der Entwick-

lungszusammenarbeit (Paris Declaration on Aid 

Effectiveness (2005)) zu erhöhen […].“ (aus: BMZ-

Leitbild und Organisationsziele, Oktober 2007). 

Die deutsche Entwicklungspolitik bedient sich 

zur Verwirklichung dieser Ziele unter anderem 

Sektor- und übersektoraler Konzepte. Sie enthal-

ten wesentliche, entscheidungsrelevante Vorga-

ben für die Gestaltung der Entwicklungspolitik. 

Dies betrifft 

a)	 die Identifikation, Prüfung, Konzeption, 

Durchführung, Steuerung und Evaluierung 

sektor- / themenrelevanter Programme und 

Module. Die Konzepte sind für die Durch-

führungsorganisationen der staatlichen 

Entwicklungszusammenarbeit verbind-

lich. Sie dienen darüber hinaus als Orientie-

rungshilfe für die Arbeit von Nichtregie-

rungsorganisationen und privatwirtschaft-

licher Akteure. 

b)	 die Entwicklung von Regionalkonzepten, 

Länderkonzepten und Schwerpunkt

strategiepapieren (SSP) der bilateralen 

Entwicklungspolitik. 

c)	 die Positionierung der deutschen Ent-

wicklungspolitik in der internationalen 

Diskussion und Erarbeitung unserer Bei-

träge zur multilateralen/regionalen Ko

operation beziehungsweise Europäischen 

Entwicklungszusammenarbeit. 

d)	 die Kommunikation mit der Öffentlichkeit 

in Deutschland, mit dem Deutschen Bun-

destag und mit anderen Bundesressorts. 

Sektorkonzepte in der  
deutschen Entwicklungspolitik 
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Achtzig Prozent der Menschheit leben weiterhin 

in sozialer Unsicherheit. Diese Menschen leben 

ohne jegliche Absicherung vor den vielfältigen 

Lebensrisiken wie Krankheit, Erwerbslosigkeit, 

Altersarmut oder dem Verlust von Eigentum und 

Produktionsmitteln und sind somit dem Risiko 

weiterer Verarmung, Hunger und einer weiteren 

Absenkung ihrer Selbsthilfefähigkeit ausgesetzt.

Soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht und 

damit Grundlage nachhaltiger Wirtschaftsent-

wicklung und erfolgreicher Armutsbekämp-

fung. In vielen Entwicklungsländern sind tradi-

tionelle Solidargemeinschaften – in erster Linie 

die Familien – die einzige Form sozialer Absiche-

rung. Doch durch die demografische Entwick-

lung, die starke Verbreitung von HIV/AIDS und 

eine zunehmende Migration geraten diese Struk-

turen immer häufiger an die Grenzen ihrer Be-

lastbarkeit. Vor allem Frauen sind von der Situa-

tion besonders betroffen. Ergänzende soziale Si-

cherungssysteme werden darum – und wegen 

der wachsenden sozialen Ungleichheit in vielen 

Ländern – immer wichtiger. Insbesondere armen 

Menschen helfen sie Notlagen und Lebensrisiken 

(wie Krankheit, Ernteausfall, Tod eines Angehöri-

gen et cetera) zu bewältigen. Extrem armen Men-

schen ermöglichen sie durch eine Grundsiche-

rung menschenwürdig zu leben. Einkommens-

schwachen Haushalten helfen sie, in Gesundheit 

und Bildung der Haushaltsangehörigen zu inves-

tieren. Damit tragen soziale Sicherungssysteme 

zu gesellschaftlicher Gerechtigkeit bei und helfen 

so, Stabilität und Frieden zu erhalten.

Soziale Sicherungssysteme in Entwicklungsländern 

müssen an den Bedürfnissen und Rahmenbedin-

gungen der Partnerländer ausgerichtet sein. Für 

ihre Ausgestaltung gibt es keine fertigen Vorlagen. 

Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass sie nur 

dann nachhaltig und wirksam sind, wenn Zivilge-

sellschaft, Privatwirtschaft und Staat eng zusam-

menarbeiten und sich ergänzen, sowie der Staat 

die Gesamtverantwortung wahrnimmt. Dadurch 

können sie ein inklusives soziales Sicherungssys-

tem für die gesamte Bevölkerung schaffen, das die 

Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigt.

Ziel der deutschen Entwicklungspolitik im För-

derbereich Soziale Sicherung ist es, Partnerlän-

der dabei zu unterstützen, eine Absicherung aller 

Teile der Bevölkerung – insbesondere der Armen 

– in Bezug auf alle relevanten Risiken sicherzu-

stellen. Dabei werden die geförderten Maßnah-

men hauptsächlich innerhalb der mit den Part-

nerländern vereinbarten Schwerpunkte Nach-

haltige Wirtschaftsentwicklung, Gesundheit, Gute 

Regierungsführung und Ländliche Entwicklung um-

gesetzt. Hierbei kann die deutsche Entwicklungs-

politik auf ein breites Instrumentarium an tech-

nischer und finanzieller Zusammenarbeit zurück-

greifen, beispielsweise bei Aufbau und Reform 

von sozialen Krankenversicherungen und Grund-

sicherungsprogrammen sowie bei der Förderung 

von Mikroversicherungen. Auch in der Zusam-

menarbeit mit anderen bilateralen Gebern sowie 

internationalen und multilateralen Organisa

tionen wie EU, Vereinte Nationen und Weltbank 

engagiert sich Deutschland für den Aufbau sozia

ler Sicherungssysteme in Entwicklungsländern. 

Die Erfahrungen Deutschlands bei der Entwick-

lung und Modernisierung von sozialen Siche-

rungssystemen im Rahmen einer sozialen und 

ökologischen Marktwirtschaft bilden eine auch 

international anerkannte Grundlage für die Um-

setzung dieses Konzeptes in der Zusammenarbeit 

mit den Partnerländern.

Zusammenfassung
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„Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf,  

durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der 

Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen,  

sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung  

seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.“

Artikel 22 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948

 „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Soziale Sicherheit an;  

diese schließt die Sozialversicherung ein.“

Artikel 9 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 

vom 19. Dezember 1966
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Gegenstand dieses Konzeptes ist die Förde-

rung von sozialen Sicherungssystemen in Ent-

wicklungsländern im Rahmen der deutschen Ent-

wicklungspolitik. Es konkretisiert die Grundsätze 

des BMZ zur sozialen und ökologischen Markt-

wirtschaft in der deutschen Entwicklungspolitik 

(2007) für den Förderbereich Soziale Sicherung 

und ersetzt das bisherige BMZ-Positionspapier 

Soziale Sicherheit von 2002.

In Entwicklungsländer wandeln sich durch die 

Auswirkungen der Globalisierung, wie Moderni-

sierung und Urbanisierung, durch die demogra-

fische Entwicklung sowie durch die Folgen von 

HIV/AIDS die Sozialstrukturen grundlegend. Die-

ser Wandel führt zur Erosion traditioneller So-

lidarsysteme, die bisher den meisten Menschen 

Schutz geboten haben. Veränderte Lebensbedin-

gungen, steigende soziale Ungleichheiten und 

eine Vermehrung der Risiken, zum Beispiel durch 

den Klimawandel, führen dazu, dass in Entwick-

lungsländern die Notwendigkeit zum Aufbau so-

zialer Sicherungssysteme steigt. 

Angesichts dieser Tatsache hat der Auf- und Aus-

bau sozialer Sicherungssysteme in den vergan-

genen Jahren auch in der Entwicklungspolitik er-

heblich an Bedeutung gewonnen und gilt heute 

als entscheidender Bestandteil von Strategien zur 

strukturellen Bekämpfung von Armut. Auch die 

deutsche Entwicklungspolitik engagiert sich zu-

nehmend in dem Bereich und hat dabei Unter-

stützung vom Deutschen Bundestag wie in dem 

Beschluss zur verstärkten Unterstützung von Ent-

wicklungs- und Schwellenländern beim Aufbau 

und bei Reformen von sozialen Sicherungssyste-

men (März 2008) zum Ausdruck kommt. In jüngs-

ter Zeit finden soziale Sicherungssysteme zudem 

zunehmende Beachtung als ein Instrument zur 

Bewältigung klimabedingter Krisen und durch 

internationale Preisbewegungen ausgelöster 

Notlagen (Energie, Nahrungsmittel) sowie als 

Reaktion auf Wirtschafts- und Finanzkrisen. 

Soziale Sicherungssysteme sind Ausdruck und 

Bestandteil einer menschenwürdigen Entwick-

lung und tragen zur Umsetzung des Menschen-

rechts auf soziale Sicherheit bei. Sie helfen den 

Teufelskreis aus Armut und sozialem Ausschluss 

zu durchbrechen und sind zudem eine Investition 

in die soziale und wirtschaftliche Leistungsfähig-

keit sowie die politische Stabilität von Gesell-

schaften. 

1.1 	 Absicherung gegen Lebensrisiken und 

Bewältigung im Eintrittsfall

Alle Menschen sind im Laufe ihres Lebens unter

schiedlichen Risiken ausgesetzt, deren Eintreten 

hohe Kosten oder Einkommensausfälle verur-

sacht. Dabei handelt es sich um die klassischen 

Lebenszyklusrisiken (Alter, Behinderung, Er-

werbsunfähigkeit, vorübergehende Erwerbs-

unfähigkeit, zum Beispiel durch Schwanger-

schaft, Tod eines Angehörigen et cetera), Gesund-

heitsrisiken (Krankheit, Unfall, Epidemien) und 

ökonomischen Risiken (Erwerbslosigkeit, Preis-

schocks), sowie mit zunehmender Häufigkeit 

und Wirkung auftretende natürliche und öko-

logische Risiken (wie Dürre, Überschwemmung, 

Sturm, Erdbeben). Diesen Risiken gilt es mit einer 

nachhaltigen Politik der sozialen Sicherung ent-

gegenzutreten.

1. 	 Soziale Sicherung: Beitrag zu Armutsbekämp
fung und breitenwirksamem Wachstum und 
zur Verwirklichung von Menschenrechten
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Menschen versuchen diesen Risiken zu begegnen 

indem sie:

die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts redu-

zieren (Risiko-Prävention),

die Folgen ihres Eintritts begrenzen 

(Risiko-Minderung, zum Beispiel durch 

eine Versicherung, durch Sparen bezie-

hungsweise durch die Diversifikation von 

Einkommen) oder 

die eingetretenen Folgen durch die Ver-

äußerung von Vermögen, durch Verschul-

dung oder durch zusätzliche Erwerbstätig-

keit auffangen (Risiko-Bewältigung).

Diejenigen, denen diese Strategien nur in gerin-

gem Umfang zur Verfügung stehen, sind in hohem 

Maße gefährdet. Für sie ist bei Eintritt eines Risikos 

die Gefahr der Verarmung beziehungsweise der 

Vergrößerung der Armut besonders groß. 

Systeme der sozialen Sicherung unterstützen 

Individuen oder Haushalte bei der Risiko-Präven-

tion, -Minderung oder -Bewältigung mit dem Ziel 

(i)	 ein bestimmtes absolutes Mindestniveau 

der sozioökonomischen Lebenslagen aller 

Individuen und Haushalte sicherzustel-

len, insbesondere auch für Menschen, die 

aufgrund ihres Alters, einer Behinderung, 

eines durch Armut geschwächten Selbsthil-

fepotenzials oder ähnliches physisch nicht 

in der Lage sind einer Erwerbstätigkeit 

nachzugehen.

(ii)	 auch für nichtarme Individuen oder Haus-

halte eine starke relative Verschlechterung 

der sozioökonomischen Lage oder das Ab-

gleiten in Armut zu verhindern, sowie 

●

●

●

(iii)	 arme und nichtarme Individuen und 

Haushalte zu ermutigen, in Bildung, Ge-

sundheit und produktives Sachkapital zu 

investieren, die eigene Beschäftigungs

fähigkeit zu erhalten und dadurch ihre 

sozioökonomische Lage aus eigener Kraft 

zu verbessern.

Unterschiedliche Akteure können Träger solcher 

sozialer Sicherungssysteme sein: informelle So-

lidargemeinschaften, die auf Verwandtschaft, 

Nachbarschaft oder Freundschaft beruhen und 

deren Angehörige einander im Notfall unter-

stützen; kooperative Systeme, die auf Mitglied-

schaft beruhen und mit dem Ziel der Selbsthilfe 

gegründet werden (Genossenschaften; Selbst-

hilfevereine auf Gegenseitigkeit et cetera); kom-

merzielle Unternehmen (Versicherungsgesell-

schaften; Unternehmen, die ihren Beschäftigten 

Betriebsversicherungen anbieten); und der Staat 

beziehungsweise öffentliche Institutionen (wie 

Sozialversicherungen und Fürsorgeleistungen). 

Der Staat gibt hierbei den Rahmen für das Zusam-

menspiel aller Akteure vor und ist verantwort-

lich dafür, dass alle Systeme inklusiv auch für die 

Armen sind.

1.2 	 Soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht

Grundlage der deutschen Entwicklungspolitik ist 

der so genannte Menschenrechtsansatz, das heißt 

eine systematische Ausrichtung an den Menschen-

rechten und menschenrechtlichen Prinzipien. 

Die Unterzeichnerstaaten des Sozialpakts und 

verschiedener Menschenrechtskonventionen 

haben sich zu Achtung, Schutz und Gewährleis

tung des Menschenrechts auf soziale Sicherheit 

verpflichtet. � Die gemeinsam eingegangenen 

menschenrechtlichen Verpflichtungen bieten 

�	 Darüber hinaus wurde das Recht auf Soziale Sicherheit in der 
Internationalen Frauenrechtskonvention  
(CEDAW, Artikel 11 und 14), in der Kinderrechtskonvention (Artikel 26) 
und in der Internationalen Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (Artikel 28) verankert.
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somit einen validen Ansatzpunkt für eine nach-

haltige und armutsorientierte Zusammenarbeit 

zwischen Geber- und Partnerländern. 

Der VN-Ausschuss zur Überwachung des Sozial-

pakts hat Anfang 2008 die Allgemeine Bemer-

kung Nr. 19 verabschiedet, in der der Inhalt des 

Rechts auf Soziale Sicherheit verdeutlicht wird. 

Soziale Sicherungssysteme sollen (i) verfügbar, das 

heißt insbesondere ausreichend vorhanden und 

funktionsfähig sein, (ii) grundlegende soziale 

Risiken wie extreme Armut, Gesundheitsfür-

sorge/Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Alter, Ar-

beitslosigkeit, Berufsunfall, Familien- und Kinder-

fürsorge, Mutterschutz, Behinderung, Waisen- 

und Witwenstand abdecken, (iii) angemessen in 

Bezug auf Höhe und Dauer der Leistungen sein, 

insbesondere die Grundsätze der menschlichen 

Würde und die Prinzipien der Nichtdiskriminie-

rung und Verhältnismäßigkeit zwischen Beitrag, 

Verdienst und Leistung berücksichtigen und (iv) 

physisch und wirtschaftlich für alle zugänglich 

sein: das heißt zum einen müssen die Leistungen 

körperlich erreichbar für alle erbracht werden, 

zum anderen müssen besonders für die Ärmsten 

und für die marginalisierten Bevölkerungsgrup-

pen die Beiträge für soziale Sicherungssysteme 

erschwinglich und die Aufnahme frei von Dis-
kriminierung unter der Berücksichtigung der 

besonderen Bedürfnisse von Frauen sein. Auf-

gabe des Staates ist auf die Einhaltung dieser Prin-

zipien zu achten und damit die Umsetzung des 

Menschenrechts auf soziale Sicherheit zu fördern.

1.3 	 Soziale Sicherung hat positive 

ökonomische und politische Funktionen

Neben der menschenrechtlichen Gebotenheit zur 

Absicherung sozialer Risiken haben Systeme der 

sozialen Sicherung entwicklungspolitisch wich-

tige ökonomische und politische Funktionen. 

Ihre ökonomische Funktion besteht darin, die 

Leistungsfähigkeit und Risikobereitschaft von 

Individuen und Haushalten zu steigern und da-

durch deren Selbsthilfepotential zu verbessern. 

Indem sie Schutz vor den grundlegenden Lebens-

risiken bieten, stärken soziale Sicherungssysteme 

auch in ärmeren Haushalten die Bereitschaft zu 

weniger sicherheits- und liquiditätsorientierten 

Investitionen, zum Beispiel in Bildung und pro-

duktives Sachkapital. Auf diese Weise ermögli-

chen sie Haushalten, sich selbst aus der Armut zu 

befreien und steigern die Investitions- und Ein-

kommenswachstumsquote gerade bei den Bezie-

hern kleinerer Einkommen. Dies gilt insbeson-

dere für Frauen und für die junge Generation, 

die die Bevölkerungsmehrheit in vielen Entwick-

lungsgesellschaften ausmachen.

Die ökonomische Funktion sozialer Sicherung 

wird oft verkannt, da die Ansicht weit verbreitet 

ist, Ausgaben für soziale Sicherung seien unpro-

duktiv und könnten nur von reicheren Ländern in 

signifikantem Umfang finanziert werden. Dem-

gegenüber belegen internationale Studien, dass 

Ausgaben für soziale Sicherung auch Investition 

in das Humankapital eines Landes sind, die maß-

geblich sowohl zur sozialen als auch wirtschaft-

lichen Entwicklung beitragen. In der Finanzkrise 

2008/2009 zeigt sich, dass soziale Sicherungssys-

teme auch wichtige ökonomische Stabilisatoren 

darstellen.

Die politische Funktion sozialer Sicherungs

systeme ist, für sozialen Ausgleich zu sorgen. 

Systeme sozialer Sicherung stärken die soziale Ko-

häsion, erhöhen die Legitimität des politischen 

Systems und können gesellschaftlichen Konflikten 

vorbeugen. Damit dieses gelingt, müssen soziale 

Sicherungssysteme so gestaltet und angelegt 

sein, dass sie insbesondere armen und benachtei-

ligten Bevölkerungsgruppen zugute kommen. 

Soziale Sicherung ist zentrales Handlungsfeld der 

Sozialpolitik. Letztere umfasst zudem auch As-

pekte der Arbeitsmarktpolitik, Jugend- und Alten

hilfepolitik, Bildungs- und Gesundheitspolitik, 

Gleichstellungspolitik und Familienpolitik.
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Dabei trägt der Staat die Gesamtverantwortung 

für die Verfügbarkeit von Instrumenten der sozia

len Sicherung für die gesamte Bevölkerung. Er 

kann diese Instrumente selbst anbieten und muss 

darüber hinaus auch positive Anreize und recht-

liche Rahmenbedingungen für das Engagement 

anderer Träger schaffen sowie sicherstellen, dass 

er mit seinen eigenen Programmen weder dieses 

Engagement noch die Eigenverantwortlichkeit 

der Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigt. 

2. 	 Herausforderungen beim Auf- und Ausbau 
sozialer Sicherungssysteme

In den Partnerländern arbeiten bis zu 85 Pro-

zent der Erwerbstätigen im informellen Sektor 

und werden damit durch herkömmliche staat-

liche Sozialversicherungssysteme in der Regel 

nicht erreicht. Hinzu kommt, dass Modernisie-

rung, Migration und Urbanisierung, sowie seit ei-

nigen Jahren besonders die Folgen von HIV/AIDS 

tiefgreifende Auswirkungen auf die Sozialstruk-

turen in den Partnerländern haben: informelle 

beziehungsweise traditionelle Solidarsysteme, 

die bisher den meisten im informellen Sektor be-

schäftigten Menschen Schutz vor Risiken gebo-

ten haben, erodieren unter dem Druck dieser sich 

verändernden Lebensbedingungen. Zudem sind 

die Menschen durch Klimaveränderungen ver-

mehrt natürlichen Risiken wie Dürre, Überflutung 

et cetera ausgesetzt. Diese Situation stellt soziale 

Sicherungssysteme vor besondere Herausforde-

rungen und verlangt angepasste Lösungen, die 

sich von denen in Industrieländern unterscheiden. 

Das Hauptproblem der bestehenden sozialen Si-

cherungssysteme in Entwicklungsländern ist, 

dass viele Menschen überhaupt keinen Zugang 

dazu haben. Als eine der Ursachen lassen sich 

häufig Defizite an Guter Regierungsführung 

identifizieren. Grundsätzlich trägt der Staat die 

Verantwortung für die Verfügbarkeit von Ins-

trumenten der sozialen Sicherung. Gleichzeitig 

erfüllt er aber oft nur unzureichend seine Funk-

tion als Vermittler und Erbringer von (sozialen) 

Dienstleistungen. Es bestehen unklare Mandats-

verteilungen, ungeklärte Kompetenzen und/

oder intransparente Entscheidungsstrukturen. 

Als Folge werden weder soziale Sicherungssys-

teme aufgebaut noch staatliche Kernleistungen 

in ausreichendem Umfang erbracht. Neben nied-

rigen Abdeckungsgraden verzeichnen soziale Si-

cherungssysteme Defizite hinsichtlich Finanzie-

rung, Effizienz und Qualität sowie Verteilungs-

gerechtigkeit.

2.1 	 Zugang

Sozialversicherungen basieren üblicherweise auf 

formellen Beschäftigungsverhältnissen. Wo sich 

in den Partnerländern soziale Sicherungssysteme 

ausschließlich an diesem Modell orientieren, wer-

den die im informellen Sektor Tätigen nicht er-

reicht. Mehr als drei Viertel aller Menschen in 

Entwicklungsländern haben keinen Zugang zu 

angemessener sozialer Absicherung. Nur wenige 

Länder haben bisher systematisch den Versuch 

unternommen, Sozialversicherungssysteme auf 

den informellen Sektor auszuweiten und an die 

speziellen Herausforderungen der informell Be-

schäftigten anzupassen.
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Den höchsten Abdeckungsgrad weisen in vielen 

Ländern die Systeme auf, die vor den finanziel-

len Folgen von Gesundheitsrisiken schützen sol-

len: Krankenversicherungen beziehungsweise 

steuerfinanzierte Gesundheitssysteme. Dennoch 

findet sich auch hier eine sehr große Bandbreite 

von Abdeckungsgraden von unter 10 Prozent und 

bis hin zu 80 Prozent. Dies zeigt, dass auch die so-

zialen Krankenversicherungssysteme in einigen 

Ländern nur eine Minderheit der Bevölkerung er-

fasst. Viele steuerfinanzierte Gesundheitssysteme 

sind zudem unterfinanziert und die von ihnen er-

brachten Leistungen weisen daher oft keine hohe 

Qualität auf oder erbringen gar keine Leistungen 

in ländlichen Gebieten.

Niedriger liegt in der Regel der Abdeckungsgrad 

der vorhandenen beitrags- beziehungsweise 

steuerfinanzierten Rentensysteme. Während 

einzelne Länder in Lateinamerika, Nordafrika 

und Asien Abdeckungsgrade von immerhin mehr 

als der Hälfte der erwerbstätigen Bevölkerung er-

reichen, haben in der Mehrheit der Länder höchs-

tens ein Drittel der erwerbstätigen Bevölkerung 

Zugang zu Rentensystemen, teilweise sind es 

unter 10Prozent. Zudem bieten viele Rentensys-

teme kein ausreichendes Leistungsniveau, um 

im Alter ein menschenwürdiges Leben zu sichern 

und es droht Altersarmut.

Arbeitslosenversicherungen existieren nur in we-

nigen Entwicklungsländern und decken hier meis-

tens einen noch kleineren Teil der Bevölkerung ab 

als Renten- und Krankenversicherungssysteme. 

Jüngste Erfahrungen mit Mikroversicherungen 

zeigen, dass diese den Zugang von Beschäftigten 

im informellen Sektor zu Versicherungsschutz 

verbessern und somit einen Beitrag zur sozialen 

Sicherheit leisten können. Bisher haben aller-

dings nur drei Prozent der Menschen mit nied-

rigem Einkommen in den ärmsten einhundert 

Ländern Zugang zu Mikroversicherungen. 

Weltweit ist nur ein geringer Anteil der Bevöl-

kerung durch Grundsicherung abgedeckt. Vor 

allem extrem Arme – in ihrer Mehrzahl Frauen, 

Kinder und Jugendliche – sowie Menschen, die 

aufgrund fehlender Arbeitsfähigkeit, Krankheit, 

Behinderung oder Alter sich nicht selbst helfen 

können, und keinen Zugang zu Sozialversiche-

rungssystemen haben, können durch Grundsi-

cherung vor dem Abrutschen in absolute Armut 

geschützt beziehungsweise aus der absoluten 

Armut befreit werden.

Andere Risiken werden kaum abgedeckt, obwohl 

auch von ihnen eine große Gefahr für beträchtliche 

Teile der Bevölkerung ausgeht. Dazu zählen Ernte-

ausfallrisiken wie zum Beispiel Dürre, Hagel oder 

Hochwasser ebenso wie andere natürliche Risiken 

wie zum Beispiel Wirbelstürme, Flutkatastrophen 

oder Erdbeben. Dies ist umso gravierender, als die 

Häufigkeit und Intensität vieler dieser Risiken mit 

dem Klimawandel noch zunehmen wird.

Neben der horizontalen Abdeckung ist in vielen 

Fällen die fehlende Tiefe der Risikoabdeckung 

problematisch. In einigen Partnerländern finden 

sich etwa soziale Krankenversicherungen, die 

aber faktisch Krankheitsfälle, die für die Betrof-

fenen katastrophale Ausgaben� mit sich bringen, 

nicht übernehmen. Eine umfassende Risikomin-

derung ist damit nicht gegeben.

Weiterhin ist in vielen Partnerländern kein um-

fassendes Risikomanagement gegeben. Für die 

einzelnen Haushalte ist die Abdeckung einzelner 

Risiken zwar möglich, gleichzeitig fehlen jedoch 

für andere, möglicherweise größere Risiken die 

entsprechenden öffentlichen oder privaten Ange-

bote. Entsprechend laufen beim Eintritt der nicht 

�	 Die WHO spricht dann von katastrophalen Gesundheitsausgaben, 
wenn eine von den Betroffenen oder ihren Familien aufzubringende 
Eigenbeteiligung 40Prozent oder mehr von deren über die 
Subsistenzausgaben hinausgehendem Einkommen umfasst.
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abgesicherten Risiken die betroffenen Haushalte 

weiterhin Gefahr zu verarmen. 

2.2 	 Finanzierung, Effizienz und Qualität 

Teilweise sind der niedrige Abdeckungsgrad und 

die begrenzte Leistungsfähigkeit der Unterfinan

zierung der Systeme geschuldet. Wo ausrei-

chende Finanzmittel staatlicherseits nicht zur 

Verfügung gestellt beziehungsweise durch öffent

liche Institutionen nicht ausreichend eingezogen 

werden, ist in den sozialen Bereichen die Quali-

tät der Basisdienste (primäre Gesundheitsversor-

gung, Grundschulbildung) oftmals mangelhaft. 

Erschwerend kommt hinzu, dass nichtintegrierte 

Strukturen die Nutzungsattraktivität staatlicher 

Basisdienste für wohlhabende Bevölkerungsteile 

zusätzlich schmälern. Die Ärmsten, die keinen 

Zugang zu teuren privaten Angeboten haben, 

ziehen aufgrund der schlechten Qualität der Be-

handlung in öffentlichen Gesundheitszentren 

teilweise die traditionelle oder Heimbehandlung 

vor, womit sie sich nicht selten einem erheblichen 

Gesundheitsrisiko aussetzen. 

Mangel an Finanzmitteln ist aber nicht die ein-

zige Ursache für die Schwächen sozialer Siche-

rungssysteme in Partnerländern. Viele von ihnen 

wenden nicht unbeträchtliche Mittel für die so-

ziale Sicherung auf, setzen diese aber ineffizient 

und sozial ungerecht ein.

Zu diesen Ineffizienzen gehört unter anderem, dass 

Menschen von steuerfinanzierten Sozialleistungen 

profitieren, die für sie eigentlich nicht bestimmt 

sind (targeting-Ineffizienz). Besonders gravierend 

ist dies bei der Subventionierung von Lebensmit-

teln, Energieträgern und anderen Konsumgütern, 

für die einige Entwicklungsländer bis zu 8 Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts aufwenden. Eigentlich 

soll dadurch die Kaufkraft der Armen gestärkt wer-

den, tatsächlich profitieren aber die Nichtarmen in 

den meisten Fällen überdurchschnittlich von den 

staatlichen Subventionen.

In einigen Partnerländern sind die Verwaltungs- 

und Transaktionskosten sozialer Programme 

sehr hoch, so dass nur ein kleiner Teil der eigent-

lichen Kosten dieser Systeme die Zielgruppe er-

reicht (Transfer-Ineffizienz). Bei Sachmitteltrans-

fers und Grundbedürfnisgütersubventionen ist 

außerdem Korruption ein Problem. Weiterhin in-

vestieren einige Sozialversicherungsträger ihre 

Rücklagen (beziehungsweise die Einlagen der 

Versicherten) ineffizient, zum Beispiel zu nied-

rigen Zinsen, so dass die Rendite der Beiträge für 

die Mitglieder gering ist.

2.3 	 Verteilungsgerechtigkeit

Häufig sind soziale Sicherungssysteme in den 

Partnerländern regressiv ausgestaltet, das heißt 

sie verteilen zugunsten wohlhabender Bevölke-

rungsgruppen um. Zum einen haben in vielen 

Ländern ohnehin nur formal Beschäftigte Zu-

gang zu Sozialsystemen. Zum anderen gewähren 

die Systeme für den privilegierten Teil der Bevöl-

kerung oftmals großzügigere Leistungen oder 

geringere Beitragssätze als die Sozialsysteme, die 

dem Rest der Bevölkerung zur Verfügung stehen. 

Hinzu kommt, dass viele Sozialversicherungssys-

teme aus Steuermitteln subventioniert werden, 

obwohl nur eine vergleichsweise wohlhabende 

Minderheit Zugang zu ihnen hat. Dies ist insbe-

sondere deshalb problematisch, weil das Gros der 

Steuereinnahmen von Entwicklungsländern aus 

indirekten Steuern resultiert, die auch und zum 

Teil sogar vor allem von Beziehern niedriger Ein-

kommen bezahlt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die 

meisten Entwicklungsländer zwar Ansätze sozia

ler Sicherungssysteme aufweisen, diese jedoch 

den jeweiligen Herausforderungen nicht gerecht 

werden. Die existierenden Systeme erreichen nur 

eine privilegierte Minderheit, während das Gros 

der informell Beschäftigten sowie die Ärmsten 

nicht abgesichert sind. Der Auf- beziehungsweise 

Ausbau von auf den jeweiligen Landeskontext an-
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gepassten sozialen Sicherungssystemen, die expli-

zit den Ärmsten der Armen zugute kommen, stellt 

demnach einen Beitrag nicht nur zur sozialen 

und wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch 

einen Beitrag zur Friedensförderung und Kon-

fliktvermeidung in unseren Partnerländern dar.

3. 	 Auffangnetz und Sprungbrett:  
Unsere Ziele im Bereich soziale Sicherung

3.1 	 Lebensrisiken absichern

Das übergeordnete Ziel deutscher Entwicklungs-

politik im Bereich sozialer Sicherung besteht in 

der Bekämpfung von Armut. Im Vordergrund 

stehen daher Maßnahmen, die insbesondere für 

arme und armutsgefährdete Bevölkerungsgrup-

pen (i) den Schutz vor Risiken verbessern und/

oder (ii) dazu beitragen die Befriedigung von 

Grundbedürfnisse sicherzustellen. 

Hauptziele der Maßnahmen deutscher Entwick-

lungspolitik im Bereich soziale Sicherung sind:

Absicherung für alle Teile der Bevölkerung, 

insbesondere der Armen, in Bezug auf alle 

relevanten Risiken (Steigerung von Abde-

ckungsgrad und Abdeckungstiefe)

Schaffung von umfassenden und inklusi-

ven Gesamtsystemen sozialer Sicherung 

für die gesamte Bevölkerung, insbesondere 

für die Armen

Steigerung der Effizienz und Qualität und 

finanziellen Nachhaltigkeit sozialer Siche-

rungssysteme 

Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit 

der Systeme

●

●

●

●

3.2 	 Komparative Vorteile deutscher 

Entwicklungspolitik

Die deutsche Entwicklungspolitik engagiert sich 

in der Absicherung gegen Gesundheitsrisiken 

(unter anderem beim Auf- und Ausbau von so-

zialen und gruppenbasierten Krankenversiche-

rungen), bei der Förderung von Mikroversiche-

rungen und zunehmend auch in den Bereichen 

soziale Grundsicherung, Inklusion von besonders 

benachteiligten Gruppen (insbesondere von Men-

schen mit Behinderungen) und Alterssicherung. 

Viele Partnerländer betrachten das Konzept der 

sozialen und ökologischen Marktwirtschaft 

als wichtigen Referenzpunkt für die eigene Ent-

wicklung, da es wettbewerblich funktionierende 

Märkte mit den Werten sozialer Gerechtigkeit 

und Solidarität verbindet. Für die deutsche Ent-

wicklungspolitik stellen die Grundsätze der so-

zialen und ökologischen Marktwirtschaft – wie 

im gleichnamigen BMZ-Konzept erläutert – die 

wichtigsten wirtschaftspolitischen Grundüber-

zeugungen dar. Der integrierte Einsatz von Ins-

trumenten der technischen und finanziellen Zu-

sammenarbeit, die international anerkannten Er-

folge der deutschen Entwicklungspolitik bei Be-

ratung und Aufbau von Partnerkapazitäten sowie 

die eigenen deutschen Erfahrungen bei der Ent-

wicklung und Modernisierung von sozialen Si-

cherungssystemen im Rahmen einer sozialen und 
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ökologischen Marktwirtschaft begründen für die 

deutsche Entwicklungspolitik komparative Vor-

teile bei der Unterstützung der Partnerländer im 

Bereich soziale Sicherung. 

Neben Deutschland sind als bilaterale Geber vor 

allem Großbritannien und Frankreich im Bereich 

sozialer Sicherung tätig. Des Weiteren sind auch 

internationale Organisationen in dem Feld en-

gagiert, zu nennen sind UNICEF, die Internatio-

nale Arbeitsorganisation (ILO), die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO), die Weltbank sowie die 

regionalen Entwicklungsbanken (vor allem die 

Interamerikanische Entwicklungsbank). 

3.3 	 Soziale Sicherung bietet viele 

Anknüpfungspunkte

Es bestehen zahlreiche Anknüpfungspunkte an 

diverse Schwerpunkte, was in den jeweiligen 

Strategie- und Konzeptpapieren zum Ausdruck 

kommt. Dies gilt vor allem für die Schwerpunkte 

Gesundheit (SK), Wirtschaftspolitik (SK), Good 

Governance (SK) und Ländliche Entwicklung (SK) 

(vergleiche ausführlich dazu Kapitel 4.3). 

Darüber hinaus gibt es auch Anknüpfungspunkte 

mit den Schwerpunkten beziehungsweise The-

men Bildung (SK Grundbildung, Berufsbildung, 

Hochschulwesen), Menschen mit Behinderung (Po-

litikpapier), Mikroversicherungen in der Finanz-

systementwicklung (Positionspapier), Berufliche 

Bildung und Arbeitsmarkt (BMZ Konzept 137), Um-

setzung der Kernarbeitsnormen in Entwicklungs-

ländern (unter anderem „decent work“, BMZ Spe-

zial 85) und dem Entwicklungspolitischen Aktions-

plan für Menschenrechte 2008 – 2010 (BMZ Kon-

zept 155), der die Nutzung von und den Verweis 

auf rechtlich bindende Vorgaben der Menschen-

rechte als Zielvorgaben für die entwicklungspo-

litische Zusammenarbeit definiert. Berührungs-

punkte bestehen zudem mit den Themenberei-

chen Finanzsystementwicklung (systemische För-

derung des Finanzsektors insbesondere im Be-

reich Rahmenbedingungen und Regulierung), 

Not- und Katastrophenhilfe (Vermeidung und Min-

derung von natürlichen Risiken wie zum Beispiel 

Flutkatastrophen, Hochwasser, Sturm, Dürre, Erd-

beben), Umweltschutz (Vermeidung von ökolo-

gischen und natürlichen Risiken).



14 Sek torkonzept Soziale Sicherung

Maßnahmen zur sozialen Sicherung leisten ent-

scheidende Beiträge zur Armutsreduzierung 

und zur Verwirklichung der MDGs. Insbeson-

dere verringern oder vermeiden sie Einkommens-

armut und Hunger und ermöglichen den abgesi-

cherten Haushalten in Bildung, Gesundheit und 

produktives Sachkapital zu investieren (verglei-

che Anhang 2). 

Maßnahmen zur sozialen Sicherung befördern 

die entscheidenden Faktoren für breitenwirk-

sames Wachstum und eine gerechtere Vertei-

lung der Wohlfahrtsgewinne: So kommen etwa 

ihre Leistungen in vielen Fällen gezielt Frauen 

und benachteiligten, armen oder armutsge-

fährdeten Sozialgruppen (ältere Menschen, Kin-

der, insbesondere Waisen, informell Beschäftigte, 

Menschen mit Behinderung et cetera) zu, stützen 

deren finanzielle Unabhängigkeit und ermögli-

chen Empowerment. 

Funktionen und Prinzipien sozialer Sicherung 

wie Zugang, Mindestschutz und -standards, Nut-

zersouveränität und Rechenschaftspflichtigkeit 

verkörpern gleichzeitig Kernthemen von Good 

Governance. Darüber hinaus stärken Maßnah-

men zur sozialen Sicherung die innere Kohäsion 

der Gesellschaft und die Identifikation der Bür-

gerinnen und Bürger mit dem Staat. In Situatio

nen fragiler Staatlichkeit können Ansätze sozialer 

Sicherung (dann meist nicht in staatlicher Träger-

schaft) gleichzeitig ein Beitrag zur Konflikt- und 

Krisenprävention sein.

4.1 	 Allgemeine Grundsätze und Leitlinien

Entwicklungspolitische Zusammenarbeit im Be-

reich soziale Sicherung ist dann sinnvoll, wenn 

ein Partnerland sozialen beziehungsweise sozial-

politischen Problemen gegenüber steht und ent-

schlossen ist, diese auch mit eigenen Mitteln an-

zugehen. Externe Unterstützung kann nötig sein 

aufgrund von finanziellem, technologischem, 

personellem oder sonstigem Ressourcenmangel, 

aber auch aufgrund von fehlendem Know-how 

hinsichtlich der Gestaltung sozialer Sicherungs-

systeme. Entwicklungspolitik sollte genau dort 

ansetzen, wo im konkreten Fall der entschei-

dende Engpass ist.

Institutionelles Leitbild der deutschen Entwick-

lungspolitik ist ein inklusives, kohärentes soziales 

Sicherungssystem, das menschenrechtlichen Kri-

terien folgt und für alle Zugang zu unterschied-

lichen Optionen der sozialen Absicherung sicher-

stellt.

Die Initiative zum Auf-, Aus- oder Umbau von 

sozialen Sicherungssystemen muss vom jewei-

ligen Partnerland getragen werden. Deutsch-

land will keine europäischen Modelle der sozia

len Sicherung exportieren. Abhängig von den 

bereits vorherrschenden traditionellen Syste-

men sozialer Sicherung, von historischen Erfah-

rungen, von den wirtschaftlichen und sozialen 

Verhältnissen sowie den kulturellen Werten und 

sozialen Normen entscheidet jedes Land selbst in 

Übereinstimmung mit internationalen Konven-

tionen über seine Politik der sozialen Sicherung. 

Daher orientiert sich die deutsche Entwicklungs-

politik an den Vorstellungen und Planungen des 

Partnerlandes. Nur so kann sichergestellt wer-

den, dass das Land auch mittel- bis langfristig hin-

ter den Reformen steht. Zudem sollten nicht nur 

Regierung, Verwaltung und Parlament, sondern 

auch die (Zivil-)Gesellschaft (Parteien, Interessen-

gruppen auch Frauen- und Menschenrechtsor-

4. 	 Armut verhindern, Existenzminimum sichern: 
Soziale Sicherung bewirkt Entwicklung 
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ganisationen sowie Jugendverbände, Nichtregie-

rungsorganisationen, Gewerkschaften, Berufs-

verbände) in die Ausgestaltung der Reformen ein-

bezogen werden. Oft ist der gezielte Auf- und Aus-

bau von Kapazitäten erforderlich, um diese Ak-

teure in die Lage zu versetzen, alternative Refor-

moptionen zu bewerten und an den politischen 

Konsultationen darüber teilzunehmen. Die Ar-

beit im Förderbereich soziale Sicherung zielt 

damit auf die nachhaltige Gestaltung von Struk-

turen im Partnerland.

Die deutsche Entwicklungspolitik orientiert sich 

in ihrer Arbeit an den fünf zentralen Grundsät-

zen von aid effectiveness gemäß der Paris-Er-

klärung von 2005 und der Accra Agenda for Ac-

tion (2008). Diese Grundsätze (Ownership, Partner

orientierung, Geberharmonisierung, Wirkungs-

orientierung und gegenseitige Rechenschafts-

pflicht) sollen sich deshalb auch in der Arbeit im 

Bereich sozialer Sicherung widerspiegeln. Ge-

meinsame Vorhaben beruhen auf der Initiative 

der Partnerländer und unterstützen diese in der 

eigenständigen Gestaltung sozialer Sicherungs-

systeme (Ownership). Die Erarbeitung von Optio

nen und Szenarien zum Ausbau sozialer Siche-

rung und zur Gestaltung von Sozialpolitik erfolgt 

bedarfsorientiert, länder- und kontextbezogen 

(Partnerorientierung). Die deutsche Entwick-

lungszusammenarbeit hat im Förderbereich So-

ziale Sicherung und Sozialpolitik bisher die Um-

setzung der Paris-Erklärung proaktiv vorange-

trieben und Mechanismen wie das Konsortium zu 

Sozialer Absicherung im Krankheitsfall, die Pro-

viding for Health Initiative und die Geberabstim-

mung im OECD DAC POVNET Task Team on Social 

Protection and Empowerment entwickelt und 

unterstützt (Geberharmonisierung). Die deut-

sche Entwicklungszusammenarbeit unterstützt 

sowohl den Ausbau eigener Analysekapazitäten 

in den Partnerländern, als auch überregionale In-

strumente zur Politikfolgenabschätzung (etwa 

PSIA) und zum Monitoring von Wirkungen (wie 

etwa über den Social Protection Index der ADB), 

die auch eine Vergleichbarkeit im Fortschritt der 

Wirkungserreichung über Ländergrenzen hin-

weg erlauben (Wirkungsorientierung). Die För-

derung von Trägern und Selbstverwaltungsorga-

nisationen bildet und stärkt institutionelle Struk-

turen, die der öffentlichen Transparenz und Re-

chenschaftslegung zugute kommen (gegensei-

tige Rechenschaftspflicht).  

Die von der Entwicklungspolitik geförderten 

Maßnahmen müssen sich außerdem an den Krite-

rien der Effizienz, der sozialen Gerechtigkeit und 

deren Nachhaltigkeit orientieren. Nicht selten 

stehen diese Ziele in einem Spannungsverhält-

nis zueinander. Im konkreten Fall des Förderbe-

reichs soziale Sicherung besteht das Spannungs-

feld darin, Ergebnisgerechtigkeit zu erreichen 

und gleichzeitig Leistungsgerechtigkeit (Äquiva-

lenz von Beiträgen und Leistungen) sowie Vertei-

lungsgerechtigkeit und Solidarität nicht zu ver-

letzen. Deshalb muss jeweils ein dem Länderkon-

text angepasster, konsensfähiger Kompromiss 

ausgehandelt werden. 

Deutsche Entwicklungspolitik bringt sich – wo 

immer möglich – in Prozesse und Strukturen von 

Programmbasierten Ansätzen (PBA) wie sector-

wide approaches (SWAPs) ein (insbesondere im Ge-

sundheitsbereich). Wo es keine solchen Initiati-

ven gibt, koordiniert Deutschland seine Entwick-

lungspolitik eng mit anderen Gebern.

Auf allen Ebenen und in allen Phasen sollten sich 

Maßnahmen im Bereich der sozialen Sicherung 

und deren Förderung durch Entwicklungs

politik an den von ihnen erhofften Ergebnissen 

orientieren und messen lassen. Daher wirbt 

Deutschland für den Einsatz von überregionalen 

Methoden der Politikfolgenabschätzung (wie bei-

spielsweise PIA/PSIA) und monitoring-Instrumen-

ten im Bereich der sozialen Sicherung (wie bei-

spielsweise dem Social Protection Index der ADB). 

Die Beteiligung nichtstaatlicher Akteure an 

Planung, Umsetzung und Monitoring von Vorha-

ben ist eine wichtige Voraussetzung, um die Be-
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rücksichtigung der Belange der Bevölkerung zu 

gewährleisten und um Transparenz herzustel-

len. Transparenz ist notwendig, um gegenüber 

der Öffentlichkeit im Entwicklungsland als auch 

gegenüber den Steuerzahlern im Geberland Re-

chenschaft abzulegen beziehungsweise sie er-

möglicht, die Rechenschaftspflicht des Staates 

einzufordern.

4.2 	 Eigenverantwortung fördern, 

Partnerstrukturen stärken

Entwicklungspolitik will zur Verbesserung der 

Effektivität, Effizienz und sozialen Gerechtig-

keit von sozialen Sicherungssystemen und deren 

Nachhaltigkeit beitragen. Zwangsläufig bedingt 

dies, die Kapazitäten der unterschiedlichen Trä-

ger sozialer Sicherungssysteme sowie derjenigen, 

die für die Gestaltung der Rahmenbedingungen 

zuständig sind zu stärken, und den Zielgruppen 

zu ermöglichen, ihre Bedürfnisse und Interessen 

einzubringen. Diese Stärkung wiederum muss 

auf allen Ebenen ansetzen: der supranationalen 

Ebene (auf der der Austausch über gute Beispiele 

erfolgt und regionale Integration vorangetrie-

ben wird), der nationalen Makro-Ebene (auf der 

die Rahmenbedingungen sozialer Sicherungssys-

teme definiert werden), der Meso-Ebene (auf der 

insbesondere die verbandliche Selbstorganisa-

tion sozialer Sicherungssysteme stattfindet) und 

der Mikro-Ebene (auf der die Leistungen sozialer 

Sicherungssysteme erbracht werden). 

Hauptzielgruppe deutscher Entwicklungspoli-

tik im Bereich sozialer Sicherung sind arme und 

armutsgefährdete Menschen. Armutsgefährdet 

sind insbesondere Kinder (vor allem Waisen) und 

marginalisierte Jugendliche (zum Beispiel solche, 

die aufgrund des Todes der Elterngeneration die 

Verantwortung für die Familie, das heißt jüngere 

Geschwister, übernehmen müssen), minderjäh-

rige Mütter, allein erziehende Frauen, Minder-

heiten (unter anderem indigene Bevölkerungs-

gruppen, Migrantinnen und Migranten), Wit-

wen, alte Menschen, Kranke, und Menschen mit 

Behinderung. Stets können aber auch Menschen 

beziehungsweise gesellschaftliche Gruppen in 

die Förderung einbezogen werden, die nicht un-

mittelbar zu den Risikogruppen gehören, mit 

ihnen aber eine Solidargemeinschaft bilden und 

so die Aufrechterhaltung des Systems gewährleis-

ten, so zum Beispiel bei nationalen Renten- und 

Krankenversicherungen. Grundsätzlich ist auf 

den Schutz bestehender und funktionierender in-

formeller Solidargemeinschaften oder kollektiver 

Systeme zu achten.

Deutsche Entwicklungspolitik verfolgt auch 

im Bereich sozialer Sicherung einen Institutio-

nen übergreifenden Mehrebenenansatz und hat 

daher oft mehrere Partner.

Auf supranationaler Ebene wird mit internatio-

nalen und regionalen Organisationen kooperiert, 

die regionale Integration und Regulierung orga-

nisieren, regionalen Erfahrungsaustausch för-

dern oder beraten (zum Beispiel ASEAN, EAC, AU, 

CEPAL, ADB, IADB).

Auf der nationalen Ebene ist die Regierung im 

des jeweiligen Partnerlandes im Rahmen ihrer 

Gesamtverantwortung für soziale Sicherheit ers-

ter Ansprechpartner. 

Konkrete Kooperationen können hingegen auf 

staatlicher und nicht-staatlicher Ebene erfolgen 

mit 

Ministerien (unter anderem für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit, Finanzen, Planung, Sta-

tistik, Sozialentwicklung, Gender und/oder 

Frauen, Familie und Jugend) (Makro);

Behörden und öffentlichen Körper-

schaften (unter anderem Sozialverwaltung, 

Sozialversicherungsanstalten, Krankenkas-

sen, Sozialentwicklungsfonds, Versiche-

rungsaufsicht) (Makro und Mikro);

●

●
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Kontroll- und Beschwerdeinstanzen (unter 

anderem Gerichtsbarkeit, nationale Men-

schenrechtsstrukturen, Ombudsstellen) 

(Makro);

gesellschaftlichen und ökonomischen In-

teressenvertretern (unter anderem Ge-

werkschaften, Arbeitgebervereinigungen, 

Kirchen, Berufsverbände, Wohlfahrts-

verbände, Versicherungsvereinigungen, 

Nichtregierungsorganisationen) (Meso);

kommerziellen und kooperativen Versiche-

rungen, Mikrofinanzinstitutionen, Netzwer-

ken von Mikroversicherungen, Forschungs- 

und Trainingsinstituten, Genossenschaften, 

Wohlfahrtsverbänden und lokale Sozialent-

wicklungsfonds (Meso und Mikro);

Wichtige Dialogpartner und Mittler bei der Un-

terstützung der Zielgruppen sind zudem Nicht-

regierungsorganisationen inkl. Frauenorgani-

sationen, Selbstvertretungsorganisationen von 

Menschen mit Behinderungen, religiöse Gemein-

schaften und Gewerkschaften. 

4.3 	 Synergien nutzen, Lösungen entwickeln: 

Förderinstrumente und Handlungsfelder

Die folgenden Ansätze und Instrumente in den 

genannten Schwerpunkten und Handlungs-

feldern bieten lediglich den Orientierungsrah-

men für die Aktivitäten der deutschen Entwick-

lungspolitik im Sektor soziale Sicherung. Weitere 

Optionen sind grundsätzlich denkbar. Die kon-

krete Ausgestaltung der Kooperation erfolgt im 

Dialog mit der Partnerregierung und oftmals im 

Rahmen von Programmansätzen, die mit dem 

Partner und anderen Gebern abgestimmt sind. 

Für die deutsche Entwicklungspolitik stehen 

dabei besonders der Armutsbezug der Maßnah-

men sowie die Ausweitung auf den informellen 

Sektor im Vordergrund. Dabei ist stets zu prüfen, 

auf welchen Feldern Deutschland komparative 

●

●

●

Vorteile vorweisen kann und welche Förderins-

trumente die größtmöglichen gewünschten Wir-

kungen erwarten lassen.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich 

nach Region und Ländertyp Unterschiede in der 

inhaltlichen Schwerpunktsetzung ergeben. In 

fortgeschritteneren Entwicklungsländern (ein-

schließlich Schwellenländer) lässt sich eine wich-

tige Rolle für Sozialversicherungen feststellen, 

da es dort vielfach eine bedeutende Anzahl von 

formell Beschäftigten gibt. Entsprechend bieten 

Ausbau und Reform bestehender sozialer Siche-

rungssysteme in Verbindung mit ergänzenden 

Grundsicherungsmaßnahmen wichtige Ansätze 

für die Zusammenarbeit. In ärmeren Entwick-

lungsländer hingegen ist ein großer Anteil der 

Erwerbsbevölkerung in der Landwirtschaft oder 

im nichtlandwirtschaftlichen informellen Sektor 

tätig ist. Hier müssen zum einen angepasste Lö-

sungen sozialer Sicherung für den informellen 

Sektor gefunden werden, und zum anderen be-

sonders arme und vulnerable Gruppen über 

Grundsicherung abgesichert werden (etwa über 

steuerfinanzierte Grundrenten oder Sozialtrans-

fers). Wieder anders ist die Lage in fragilen Staa-

ten, in denen der Staat nicht über die Kapazitäten 

beziehungsweise die Bereitschaft verfügt, ange-

messene öffentliche soziale Sicherungssysteme 

aufzubauen und zu unterhalten. Hier ist eine Un-

terstützung über zivilgesellschaftliche Struktu-

ren sinnvoll, etwa in der Förderung von Sozial-

transfers über nationale und internationale NROs 

oder durch die Unterstützung von Selbsthilfeini-

tiativen, zum Beispiel im Bereich Mikroversiche-

rung (etwa gemeindebasierte Krankenversiche-

rungen/Selbsthilfevereine auf Gegenseitigkeit). 

In den Transformationsländern schließlich ist 

der Anspruch auf staatliche Versorgung häufig so 

fest im öffentlichen Bewusstsein verankert, dass 

ein Übergang zu mehr Eigenverantwortung und 

individuell finanzierten Formen der sozialen Si-

cherung nur allmählich vollzogen werden kann. 

Entsprechend steht hier die effizienzorientierte 

Reform der bestehenden Systeme im Vordergrund. 
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Der Förderbereich soziale Sicherung ist ein Quer-

schnittsthema im Rahmen der deutschen Ent-

wicklungspolitik, das maßgeblich innerhalb der 

mit den Partnerländern vereinbarten Schwer-

punkte Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Ge-

sundheit, Gute Regierungsführung und Ländliche 

Entwicklung umgesetzt wird. 

In dem Schwerpunkt Nachhaltige Wirtschafts

entwicklung werden Vorhaben sozialer Siche-

rung unter anderem über systemische Beratung, 

über Förderansätze im Bereich Sozialpolitik oder 

in Form von public private partnerships in Zusam-

menarbeit mit der Versicherungswirtschaft durch-

geführt. Im Bereich der Finanzsystementwick-

lung werden eine Reihe von Mikroversicherungs-

vorhaben durchgeführt, die gegen verschie-

denste Risiken absichern. Darüber hinaus sind  

Arbeitslosenversicherungen und auch Grund

sicherungsprogramme möglich und sinnvoll, die 

besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen die 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe er-

leichtern und wichtige Komponenten einer Stra-

tegie breitenwirksamer Wirtschaftsentwicklung 

sein können.

In dem Schwerpunkt Gesundheit geschieht dies 

insbesondere im Handlungsfeld soziale Absiche-

rung im Krankheitsfall. Die technische und finan-

zielle Zusammenarbeit kann dabei den Aufbau 

sozialer oder gemeindebasierter Mikro-Kranken-

versicherungen umfassen, sowie Gutscheine für 

Gesundheitsdienstleistungen für besonders be-

nachteiligte Gruppen, public private partnerships 

oder Unterstützung bei der Reform von Gesund-

heitsfinanzierungssystemen. 

Im Schwerpunkt Gute Regierungsführung sind 

unter anderem Vorhaben zur Beratung der Part-

nerregierung bei der Einführung oder der Re-

form von sozialen Sicherungssystemen angesie-

delt. Darüber hinaus werden Grundsicherungs-

programme entwickelt, deren Vorhandensein 

und Verfügbarkeit einerseits ein wichtiger Indi-

kator von Guter Regierungsführung (im Sinne 

von sozialer Kohäsion, Zugang zu Recht, partizi-

pativer Teilhabe) sein kann, und die gleichzeitig 

durch ihre leistungsfähige und transparente Aus-

gestaltung zur weiteren Verankerung zentraler 

Elemente Guter Regierungsführung beitragen 

können. 

Im Schwerpunkt Ländliche Entwicklung kommt 

vor allem die Absicherung von Risiken durch 

Naturkatastrophen und Ernteausfälle zum Tragen. 

Hinzu kommen Grundsicherungsvorhaben zur 

Verbesserung der sozialen Absicherung und der 

Ernährungssituation insbesondere der länd-

lichen Bevölkerung (zum Beispiel durch Gut-

scheine oder Sozialtransfers).

In Ländern, in denen Budgethilfe geleistet 

wird, soll die Notwendigkeit sozialer Sicherungs

systeme im Rahmen des Politikdialogs betont 

und – wo möglich – in die Ausgabenprogramme 

aufgenommen. Dieses Engagement sollte durch 

Beratung flankiert werden. Als Anschubfinan-

zierung, zur Generierung von Evidenzen und in 

Ländern, in denen der Staat nicht die Kapazitäten 

beziehungsweise finanziellen Mittel hat, kön-

nen leitlinienkonform und degressiv auch Kosten 

für den Zugang zu Basisdiensten übernommen 

werden.

Im Folgenden werden die Förderinstrumente 

innerhalb der einzelnen Handlungsfelder im 

Sektor soziale Sicherung genauer benannt, in 

denen die deutsche Entwicklungspolitik beson-

dere Beiträge anbieten kann. Um der Vielzahl 

der Anknüpfungspunkte und Interventionsmög-

lichkeiten, die das Thema soziale Sicherung bie-

tet, gerecht zu werden, sind an dieser Stelle unter 

dem Begriff „Handlungsfeld“ sowohl Unterbe-

reiche sozialer Sicherung wie auch einzelne In-

strumente und bestimmte Zielgruppen geson-

dert aufgeführt. Dabei ist zu bedenken, dass viele 

Handlungsfelder eng ineinander greifen. So ist 

die Grundsicherung beispielsweise ein wichtiges 

Handlungsfeld sowohl für die Alterssicherung als 

auch für Menschen mit Behinderungen. 



19Sek torkonzept Soziale Sicherung

Handlungsfeld soziale Absicherung im Krank-

heitsfall

Mittels des Aufbaus und der Reform von sozialen 

Krankenversicherungssystemen und steuerfinan

zierten Gesundheitssystemen soll der Zugang 

ärmerer Bevölkerungsgruppen zu Gesundheits-

dienstleistungen verbessert werden. 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit för-

dert die soziale Absicherung im Krankheitsfall 

mit folgenden Ansätzen: (i) Beratung, Fortbil-

dung und Kapazitätsentwicklung, (ii) Austausch 

von Erfahrungen, (iii) Finanzierung von Struk-

turaufbau und -reform von Gesundheitsfinanzie-

rungssystemen und (iv) Zugang zu Basisgesund-

heitsdiensten für vulnerable Gruppen, zum Bei-

spiel durch die Bereitstellung von Gutscheinen 

für Gesundheitsdienstleistungen. 

Handlungsfeld Alterssicherung

Die Absicherung alter Menschen kann über spe

zielle Sozialversicherungssysteme mit angepass-

ten Zahlungs- und Leistungskonditionen, über 

kapitalgedeckte Systeme unter Beteiligung des 

Privatsektors, über steuerfinanzierte universelle 

Grundrentensysteme, sowie über die Kombina-

tion dieser Ansätze erfolgen. 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit för-

dert Alterssicherung über: (i) Beratung, Fortbil

dung und Kapazitätsentwicklung, (ii) Austausch 

von Erfahrungen und (iii) Finanzierung von Struk

turaufbau und -reform von Alterssicherungssyste-

men. Dabei stehen nicht nur die monetären Leis-

tungen der Sicherungssysteme im Vordergrund, 

es muss darüber hinaus berücksichtigt werden, 

wie ärmere alte Menschen verbesserten Zugang 

zu sozialen Grunddiensten erhalten können. 

Handlungsfeld Menschen mit Behinderung

Moderne Konzeptionen sozialer Sicherung sind 

auf die aktive gesellschaftliche Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen (zum Beispiel 

physischen, sensorischen, intellektuellen oder 

psychischen Behinderungen) gerichtet. Hierzu 

gehören unter anderem Maßnahmen zur Ein-

gliederung in Beschäftigung (berufliche Rehabi-

litation) sowie Maßnahmen, die eine möglichst 

umfassende gesellschaftliche Teilhabe dieser 

Menschen gewährleisten sollen. Unterstützung 

und Leistungen sollen Familienmitglieder bezie-

hungsweise die jeweiligen Unterstützungsper-

sonen einbeziehen. 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit för-

dert die Inklusion von Menschen mit Behinde-

rungen über einen twin-track approach. Das be-

deutet, es werden einerseits spezifische Maßnah-

men für Menschen mit Behinderungen durch-

geführt, andererseits wird die Bekämpfung 

struktureller sozialer Ungleichheiten in alle stra-

tegisch wichtigen Bereiche der Entwicklungs

zusammenarbeit integriert. Grundsätzlich geht 

es um (i) Beratung, Fortbildung und Kapazitäts-

entwicklung aller Akteure, (ii) Datenerhebung, 

Bereitstellung von Information und Austausch 

von Erfahrungen, (iii) Maßnahmen, die den Zu-

gang für Menschen mit Behinderungen zu sozia

len (Dienst-) Leistungen gewährleisten und (iv) 

Finanzierung von Strukturaufbau und -reform 

der entsprechenden Systeme. Konkret wird eine 

Einbindung von behinderten Menschen in die 

landesüblichen Systeme sozialer Sicherung an-

gestrebt, unter der gleichzeitigen Berücksich-

tigung behinderungsbedingter Zusatzaufwen-

dungen.

Handlungsfeld Absicherung gegen Natur

katastrophen und Ernteausfallrisiken

Für viele Menschen in Entwicklungsländern – ins-

besondere im ländlichen Raum – sind natürliche 

Risiken wie zum Beispiel Dürre und Ernteausfall, 

Sturm, Überschwemmung oder Erdbeben min-

destens ebenso bedrohlich wie die Risiken Alter 

oder Krankheit. 
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Im Rahmen der Förderung von Mikroversiche-

rungsansätzen erprobt die deutsche Entwick-

lungszusammenarbeit Ansätze zur Absicherung 

dieser Risiken. Beispiele sind Überflutungs- oder 

Wetter-Versicherungen, die der Anpassung an 

den Klimawandel dienen und die soziale Absiche-

rung der Haushalte erhöhen. Es ist weitere kon-

zeptionelle Arbeit nötig, um besser abschätzen zu 

können, welche komplementären Instrumente 

der sozialen Sicherung sich eignen, um diese zum 

Teil sehr unterschiedlichen Risiken abzusichern. 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit för-

dert durch (i) Beratung, Fortbildung, Anschub

finanzierung insbesondere von Pilotansätzen und 

(ii) die Bereitstellung von Rücksicherungsfonds.

Handlungsfeld Sozialpolitik

Im Rahmen von Sozialpolitik wird die soziale Di-

mension nachhaltiger Entwicklung realisiert. 

Dabei sollte die Kohärenz und Abstimmung von 

verschiedenen sozialpolitischen Handlungs-

feldern untereinander sowie mit anderen rele-

vanten Politikbereichen, wie beispielsweise der 

Wirtschafts- und Fiskalpolitik, der Rechtspolitik 

und der Jugendpolitik gewährleistet werden. 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit för-

dert (i) sektorübergreifende Politikberatung mit 

einem Fokus auf die Einschätzung der sozialen 

und ökonomischen Wirkungen von Reformpro-

zessen (Instrumente der Politikfolgenabschät-

zung wie PIA und PSIA befassen sich mit dem Ver-

teilungsaspekten, der Anpassung des institutio-

nellen Umfelds und den notwendigen strate-

gischen Reformschritten), (ii) Beratung zu bür-

gerorientierter Sozialpolitik, die mit Verfahren 

der sozialen Rechenschaftslegung (Social 

Accountability) unterstützt wird und (iii) Ausbau 

der Methodenkompetenz in der Sozialpolitik 

(Verbesserung der Informationsbasis für Sozial-

politik, Professionalisierung von Verfahren des 

sozialen Ausgleichs und der friedlichen Bewälti-

gung sozialer Konflikte und die Professionalisie-

rung von Ausbildungsgängen der Sozialarbeit).

Handlungsfeld systemische Beratung zu Auf-

bau, Reform und Monitoring sozialer Sicherung

Viele Partnerländer benötigen Beratung, um 

die fiskalischen, gesetzlichen, regulatorischen 

und institutionellen Rahmenbedingungen der 

sozialen Sicherung zu verbessern und den Ge-

samtkomplex der vorhandenen Sicherungssys-

teme systemisch zu gestalten. Gerade im Bereich 

soziale Sicherung soll ein Partnerland dauerhaft 

befähigt werden, die Situation und Bedarfe einer 

nachhaltigen Risikoabsicherung der Bevölkerung 

richtig einzuschätzen. 

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 

fördert in diesem Handlungsfeld (i) Fach- und 

Organisationsberatung, um den Bereich sozi-

ale Sicherung neu und umfassend zu gestalten, 

das heißt effizientere, transparentere, sozial und 

geschlechtergerechtere Strukturen zu schaf-

fen, (ii) Fortbildung von Fach- und Führungskräf-

ten und internationale Dialogveranstaltungen, 

und (iii) einen sektorübergreifenden nationalen 

Politikdialog, der es ermöglicht, durch Einbezie-

hung relevanter Akteure mögliche politische Wi-

derstände zu überwinden und umfassende Re-

formen zu erreichen. 

Handlungsfeld Mikroversicherungen

Mikroversicherungen sind spezielle Finanzdienst-

leistungen für Arme und wirken komplementär 

zu öffentlichen Systemen der sozialen Sicherung, 

insbesondere dort, wo der Staat nicht in der Lage 

oder bereit ist, die öffentlichen Systeme sozialer 

Sicherung auf eine Mehrheit der Bevölkerung 

auszuweiten. Sie sind ein geeignetes Instrument 

der Absicherung von informell Beschäftigten und 

können auch von vergleichsweise armen Bevölke-

rungsgruppen in Anspruch genommen werden.

Für die Förderung von Mikroversicherungen gel-

ten die folgenden Qualitätsmerkmale: (1) Finan-

zielle Tragfähigkeit, das heißt Versicherer und 

Vermittler operieren effizient und mittelfristig 
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ohne Unterstützung von außen, wodurch ein 

nachhaltiges Angebot garantiert wird. (2) Nach-

frageorientierung, das heißt Mikroversiche-

rungen werden gemäß der Nachfrage entwickelt 

sowie vertrieben und verbessern die Lebenssitu-

ation der Versicherten nachweisbar. (3) Breiten-

wirksamkeit, das heißt breite Bevölkerungsteile 

haben Zugang zu Mikroversicherungen.

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 

fördert Kleinstversicherungen unter anderem 

durch: (i) Beratung, Austausch von Ideen und 

Know-how und Kapazitätsentwicklung, (ii) Fi-

nanzierung von Durchführbarkeits-, Produkt-

planungs- und Organisationsstudien für Träger 

von Kleinstversicherungssystemen, (iii) Fonds zur 

Gründung von Mikroversicherungen und Finan-

zierung der Kosten von start-ups und (iv) Risiko-

ausgleichsfonds zu marktnahen Konditionen.

Handlungsfeld soziale Grundsicherung

Unter sozialen Grundsicherungssystemen ver-

steht man Programme, die Transfers an alle Be-

wohnerinnen und Bewohner einer Region („uni-

verselle Transfers“) beziehungsweise an alle Be-

dürftigen („bedarfsgeprüfte Transfers“) auszah-

len, um sicherzustellen, dass jede Bürgerin und 

jeder Bürger ihre/seine materiellen Grundbedürf-

nisse befriedigen kann. Grundsicherungspro-

gramme können als Sach- oder Geldleistungen 

erfolgen. Grundsicherungssysteme sollen insbe-

sondere auf Personengruppen ausgerichtet sein, 

die von vorsorgebasierten Systemen der Risikoab-

deckung nicht erfasst werden und/oder die nicht 

in der Lage sind, sich aus eigener Kraft aus der 

Armut zu befreien, wie zum Beispiel Kinder (Wai-

sen) und Jugendliche, extrem Arme, Frauen aus 

armen und benachteiligten Verhältnissen, Men-

schen mit Behinderung und ältere Menschen. 

Grundsicherung kommt deshalb eine wichtige 

Rolle im Gesamtsystem der sozialen Sicherung zu.

Die Unterstützung durch die deutsche Entwick-

lungszusammenarbeit erfolgt durch (i) Beratung, 

Fortbildung und Kapazitätsentwicklung, (ii) den 

Austausch von Erfahrungen, auch im Zuge von 

Dreieckskooperationen und (iii) in begrenztem 

Rahmen in der Finanzierung von Sozialtransfer-

systemen und deren Infrastruktur. Als Anschub-

finanzierung, zur Pilotierung und Generierung 

von Evidenzen und in Ländern, in denen der Staat 

nicht die Kapazitäten beziehungsweise finan-

ziellen Mittel hat, können dabei auch leitlinien-

konform und degressiv Kosten für Transfers über-

nommen werden. Dies gilt auch für failing states, 

die schnell stabilisiert werden sollen. 

4.4 	 Strategische Zusammenarbeit mit multi­

lateralen Organisationen und der EU

Der Aufbau umfassender, nachhaltiger Systeme 

sozialer Sicherung in unseren Partnerländern 

kann nur in enger, strategischer Zusammenar-

beit mit multilateralen und regionalen Orga-

nisationen und der Europäischen Union erfol-

gen. Durch aktive Mitarbeit in der Europäischen 

Union, den Vereinten Nationen (insbesondere 

WHO und ILO), der Weltbank, den regionalen 

Entwicklungsbank und der OECD macht die deut-

sche Entwicklungspolitik ihren Einfluss geltend 

und setzt sich sowohl im Sinne eines agenda set-

tings wie auch in Abstimmungen über bestimmte 

Prozesse der Zusammenarbeit dafür ein, dass 

multilaterale Geber die Förderung sozialer Siche-

rung in ihren Mandaten und Instrumenten ver-

stärken. 

Neben den bereits genannten VN-Konventionen 

haben zahlreiche andere multilaterale Organisa-

tionen sich in Konventionen und Erklärungen 

zur Förderung sozialer Sicherungssysteme be-

kannt. Handlungsleitend sind unter anderem 

die ‚Konvention zu Sozialer Sicherheit (Mindest-

standards)’ von 1952 und ‚Equality of Treatment 

(Social Security) Convention’ von 1962 der ILO. 

Diese Konventionen finden ihren Niederschlag 

in der 2001 verabschiedeten ‚Campaign on Social 

Security for All’ und den ‚Social Security Resolu-
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tion and Conclusions’ der ILO von 2001. Die Re-

solution der Weltgesundheitsversammlung zu 

‚Sustainable health financing, universal coverage 

and social health insurance’ von 2005 ist ein spe-

zifisches Regelwerk zur sozialen Absicherung im 

Krankheitsfall. 2007 haben zudem die G8 in der 

Gipfelerklärung von Heiligendamm zum Thema 

Growth and Responsibility in the World Economy 

beschlossen, soziale Sicherung als prioritäres ent-

wicklungspolitisches Thema zu behandeln und 

Partnerländer beim Aufbau von angepassten 

Systemen der sozialen Sicherung zu unterstützen.

Einige multilaterale Geber haben ihr Engage

ment im Bereich der sozialen Sicherung in 

den letzten Jahren bereits deutlich ausgebaut. 

Die Weltbank und die regionalen Entwicklungs-

banken fördern vor allem Gesundheits- und Ren-

tenreformen sowie (konditionierte) Sozialtrans-

ferprogramme technisch und finanziell. Der Uni-

ted Nations Children’s Fund (UNICEF) setzt sich 

seit einigen Jahren verstärkt für Sozialtransfer-

programme für arme Familien in Entwicklungs-

ländern ein, mit denen Kindern der Zugang zu 

Schule und Bildung ermöglicht werden soll. ILO 

und WHO verfügen über exzellente Expertise. 

ILO arbeitet umfassend zu sozialer Sicherung, die 

WHO zu sozialer Absicherung im Krankheitsfall. 

Wichtig ist zudem die Kohärenz der Geberan-

sätze zu stärken. Hierbei setzt sich die deutsche 

Entwicklungspolitik auch für eine effiziente Ver-

netzung von bi- und multilateraler Entwick-

lungspolitik vor allem in den Partnerländern 

selber ein. Besonders gefördert werden deshalb 

Initiativen zur Geberharmonisierung wie die Pro-

viding for Health (P4H) Initiative für soziale Ab

sicherung im Krankheitsfall. Die deutsche Ent-

wicklungspolitik ist gemeinsam mit Frankreich, 

der WHO, ILO und Weltbank bei der Umsetzung 

der P4H Initiative aktiv und strebt ihren Ausbau 

an. 

4.5 	 Erfahrungen und komparative Vorteile 

einbringen: Instrumente im Verbund 

einsetzen

Der Bereich Soziale Sicherung ist für alle Instru-

mente der deutschen Entwicklungspolitik rele-

vant. Eine komparative Stärke hat sie vor allem 

durch das Zusammenwirken von Technischer 

und Finanzieller Zusammenarbeit. So kann im 

Bereich Soziale Absicherung im Krankheitsfall die 

Beratung zur Ausweitung einer nationalen Kran-

kenversicherung (TZ) mit der Subventionierung 

von bestimmten Leistungen für arme Bevölkerungs

gruppen kombiniert werden (FZ). Im Bereich 

Grundsicherung kann etwa die Beratung zum 

Auf- und Ausbau eines konditionierten Sozial

transferprogramms (TZ) verknüpft werden mit 

einer Anschubfinanzierung von Sozialtransfers 

und dem Ausbau von sozialer Infrastruktur (FZ); 

letzteres ist notwendig weil soziale Dienste auf-

grund der Nachfragestärkung durch Sozialtrans-

fers vermehrt in Anspruch genommen werden.

Entwicklungspolitische Akteure der Zivilgesell-

schaft wie Nichtregierungsorganisationen, Stif-

tungen und Kirchen, sind sehr aktiv bei Aufbau 

und Unterstützung sozialer Sicherungssysteme 

und verfügen zudem über gute Kanäle zu zivilge-

sellschaftlichen Akteuren in den Partnerländern 

und deren Aktivitäten im Bereich der sozialen Si-

cherung. Sie sollten deshalb eng einbezogen wer-

den. Eine zielgerichtete Kooperation bietet sich 

unter anderem in den Bereichen der gemeinde-

basierten Krankenversicherung und der sozialen 

Grundsicherung an.
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ADB	 Asian Development Bank

AIDS	 Acquired Immune Deficiency Syndrome

ASEAN	 Association of Southeast Asian Nations

AU	 African Union

BMZ	 Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit

CEDAW	 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

CEPAL	E conomic Commission for Latin America and the Caribbean 

DAC	 Development Assistance Committee

DIE	 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik

EAC	E ast African Community

EU	E uropäische Union

FZ	 Finanzielle Zusammenarbeit

G8	 Gruppe der Acht

GTZ	 Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH

HIV	 Human Immunodeficiency Virus 

IADB	 Inter-American Development Bank

IDS	 Institute of Development Studies

ILO	 International Labour Office

KfW	 Kreditanstalt für Wiederaufbau

MDG	 Millenium Development Goal

NRO	N ichtregierungsorganisation

OECD	O rganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

P4H	P roviding for Health Initiative

PBA	P rogrammbasierter Ansatz

PPP	P ublic Private Partnership

PIA	P overty Impact Analysis

PSIA	P overty and Social Impact Analysis

SK	 Sektorkonzept

SSP	 Schwerpunktstrategiepapier

SWAP	 Sector-wide Approach 

TZ	T echnische Zusammenarbeit

UNICEF	 United Nations International Children’s Emergency Fund

VN	 Vereinte Nationen

WHO	 World Health Organization

Abkürzungen
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Anhang

Anhang 1: 

Handlungsfelder und Förderinstrumente deutscher Entwicklungspolitik im Bereich soziale Sicherung
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Soziale Absicherung im 
Krankheitsfall X X X

Aufbau und Reform von Gesundheitsfinanzierungssystemen,  
die den Zugang ärmerer Bevölkerungsgruppen verbessern X X3 X X X X X X X

Alterssicherung

X X X

Aufbau kontextbezogener Alterssicherungssysteme insbeson
dere zum Schutz der ärmeren Bevölkerungsgruppen und für 
verbesserten Zugang zu Gesund-heitsleistungen im Alter. X X X X X X X X

Menschen mit  
Behinderung

X X

Spezifische Maßnahmen zur Förderung von Menschen mit 
Behinderungen, Maßnahmen zur Bekämpfung struktureller 
sozialer Ungleichheiten und inklusive Gestaltung von natio
nalen Politiken. X X X X X X

Absicherung gegen Natur- 
katastrophen und Ernteaus
fallrisiken X X

Erprobung und Implementierung von Versicherungsansätzen, 
zum Beispiel Index-Wetter-Versicherungen zur Absicherung 
gegen klimabedingte Extremwetterereignisse. X X X4 X X X

Sozialpolitik

X X X

Sektorübergreifende Politikberatung zum Beispiel zur Ein
schätzung der sozialen Wirkung von Reformprozessen, zur 
kohärenten sozialpolitischen Gestaltung von Sektorpolitiken 
und zur bürger- und menschenrechtsorientierten  Sozialpolitik. X X X X X

Systemische Beratung 

X X X X

Verbesserung der fiskalischen, gesetzlichen und institutio
nellen Rahmenbedingungen und kohärente Gestaltung der 
Gesamtsysteme. X X X X X X

Mikroversicherungen

X X X

Aufbau komplementärer Versicherungssysteme für Arme und 
für Beschäftigte im informellen Sektor, unter Berücksichti
gung deren besonderer Einkommensumstände und Bedarfe X X X X5 X X X

Soziale Grundsicherung

X X X X

Aufbau von Sozialtransfersystemen, die vor allem Haushalte 
unterstützen, die nur über ein eingeschränktes 
Selbsthilfepotenzial verfügen, zum Beispiel extrem Arme, 
Ältere, Menschen mit Behinderung. X X X X X X X X



27Sek torkonzept Soziale Sicherung

 

3	 für den Zugang armer Zielgruppen zu definierten Gesundheitsdienstleistungen

4	 zur Schaffung von Rücksicherungsfonds

5	 für die Gründung von Mikroversicherungen und zur Einrichtung von Risikoausgleichsfonds zu marktnahen Konditionen
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Anhang 2:  

Beiträge sozialer Sicherung zu den Millenniumentwicklungszielen

Der Auf- beziehungsweise Ausbau von Systemen der sozialen Sicherung leistet wichtige Beiträge zur Er-

reichung der Millenniumentwicklungsziele (MDGs). Dies gilt im besonderen Maße für das MDG1, jedoch 

sind soziale Sicherungssysteme auch für die Erreichung der MDGs 2 – 7 von Relevanz:

MDG1 (Bekämpfung von Einkommensarmut):

Absicherung der Ärmsten: Soziale Sicherungssysteme verringern/vermeiden Armut bei Indivi-

duen, die in Armut leben und diese aus eigener Kraft nicht überwinden können. 

Schutz vor Verarmung: Soziale Sicherungssysteme bewahren nichtarme Individuen und Haus-

halte davor, in Folge des Eintritts von Risiken zu verarmen.

Ermöglichung von Investitionen: Soziale Sicherungssysteme ermutigen arme und nichtarme In-

dividuen und Haushalte, in Bildung, Gesundheit und produktives Sachkapital zu investieren, die 

eigene Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten und dadurch ihre sozioökonomische Lage aus eige-

ner Kraft zu steigern.

Sicherstellung der Ernährung: Soziale Sicherungssysteme tragen dazu bei, dass Menschen bei 

Eintritt von Risiken sich weiterhin hinreichend ernähren können.

MDG2 (universale Primarschulbildung für Jungen und Mädchen):

Soziale Sicherungssysteme tragen dazu bei, dass Eltern ihren Kindern den Schulbesuch ermögli-

chen können statt sie arbeiten lassen zu müssen.

MDG3 (Gleichstellung der Geschlechter):

Soziale Sicherungssysteme sind nicht automatisch geschlechtergerecht, doch die Bedeutung ge-

rechten Zugangs und die Berücksichtigung der Unterschiede in den Erwerbsbiographien und 

Einkommensverhältnissen von Frauen und Männern werden bei der Bestimmung der Leistungen 

zunehmend berücksichtigt.

Sozialtransfers für arme Familien werden in der Regel an Frauen ausbezahlt, weil dies die Wahrschein-

lichkeit der Verwendung für alle Haushaltsmitglieder und insbesondere die Kinder erhöht. Gleichzeitig 

stärkt dies die gesellschaftliche Position der Empfängerinnen und trägt zu ihrem Empowerment bei.

MDG4 (Senkung der Kindersterblichkeit):

Durch Maßnahmen der sozialen Sicherung – und hier insbesondere durch Ansätze der sozialen 

Absicherung im Krankheitsfall – können Eltern/Mütter die Kosten von Gesundheitsvorsorge und 

-fürsorge aufbringen und das Risiko von Kleinkindern reduzieren, an den Folgen einer unbehan-

delten Erkrankung zu sterben. 

➪

➪

➪

➪

➪

➪

➪

➪
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MDG5 (Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Müttern):

Analog zum Beitrag von sozialen Sicherungssystemen zur Erreichung von MDG4 können diese 

auch dazu beitragen, dass mehr werdende Mütter die Einrichtungen und Angebote zur Schwan-

gerschaftsvorsorge nutzen können. Dadurch wird auch ein nachhaltiger Beitrag zur Senkung der 

Müttersterblichkeit geleistet. 

MDG6 (Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen Krankheiten):

Systeme zur Einkommenssicherung aber insbesondere auch soziale Gesundheitsfinanzierung und 

die Sicherung des Zugangs zu gesundheitlicher Grundversorgung erweitern für ärmere Teile der 

Bevölkerung die Möglichkeiten sich gegen Krankheiten zu schützen beziehungsweise bei Erkran-

kung behandelt zu werden.

MDG7 (Sicherung ökologischer Nachhaltigkeit):

Der Verbrauch ökologischen Kapitals kann Teil einer Bewältigungsstrategie im Umgang mit sozi-

alen Risiken sein. Soziale Sicherungssysteme können dazu beitragen, dass betroffene Haushalte 

nicht gezwungen sind natürliche Ressourcen (Böden, Wälder, Wasser et cetera) im Notfall zu 

übernutzen.

➪

➪

➪
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